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Die Leitlinie richtet sich ex-
plizit an alle in der Zahn-, 
Mund und Kieferheilkunde 
Tätigen. Sie soll für den 
Zahnarzt als Anwender 

Möglichkeiten aufzeigen, wie die hygi-
enischen Anforderungen der KRINKO-
Empfehlung an die mikrobiologische 
Qualität des Wassers erhalten bzw. 
(bei kontaminierten Einheiten) er-
reicht werden können. Sie dient aber 
auch zur Information der Hersteller von 
Dentaleinheiten und der Hersteller von 
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 
bzw. –verfahren. Denn die Konstruk tion 
und Installation der durch die Dentalin-
dustrie angebotenen Behandlungsein-
heiten hat im täglichen Betrieb eine 
Umsetzung der KRINKO-Empfehlung 
zu gewährleisten.

Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis:
! Mikroorganismen in den Wasser 

führenden Systemen: Biofi lme, Le-
gionellen 

! Anforderungen an die Wasserqua-
lität bei der Behandlung von Pa-
tienten mit und ohne erhöhtes 
Infektionsrisiko

LEITLINIE ZUR WASSER HYGIENE IN ZA-PRAXEN 

Umfangreiche Informationen und Empfehlungen
Die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) hat eine Leitlinie unter dem Titel 
»Hygienische Anforderungen an das Wasser in zahnärztlichen Behandlungseinheiten« (S2k-Empfehlung) ins 
Netz gestellt. Eine Downloadmöglichkeit ist eingerichtet unter: http://www.dgzmk.de/zahnaerzte/ 
wissenschaft-forschung/leitlinien.html
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Die Leitlinie dient auch zur 
Information der Hersteller 
von Dentaleinheiten und der 
Hersteller von Reinigungs- 
und Desinfektionsmitteln 
bzw. –verfahren

! Eingriffe, die eine Wasserkühlung 
erfordern 

! Installation einer neuen Behand-
lungseinheit – Empfehlungen für 
den Anwender: Trinkwasserinstal-
lation, Erstmalige Inbetriebnahme, 
Betrieb einer Behandlungseinheit, 
Spülen der Wasser führenden Sys-
teme  

! Retrograde Kontamination 
! Betriebswasserkonditionierung / 

Des  infektion dezentral, Zentrale 
Desinfektionssysteme, Intensivdes-
infektion oder Sanierung, Biofi lm-
reduktion (»Biofi lm Removing«)

Ein Kapitel beschäftigt sich zudem 
mit der Prüfung der Wasserqualität
in der Behandlungseinheit. Darin heißt 
es u. a.: 

»Damit liegt die Entscheidung zur mi-
krobiologischen Untersuchung des Was-
sers der Dentaleinheit in der Verantwor-
tung des Betreibers. Mikrobiologische 
Testungen eröffnen dem Betreiber eine 
wichtige Einschätzung der Wirksamkeit 
der Umsetzung der KRINKO-Empfehlun-
gen zur Einhaltung einer mikrobiolo-

gisch unbedenklichen Wasserqualität 
in seiner Praxis. Liegen keine Anhalts-
punkte für Mängel vor, erscheint ein In-
tervall von 12 Monaten sinnvoll. Jegli-
cher Verdacht auf eine Wasser bedingte 
Infektion durch zahnärztliche Behand-
lung muss jedoch eine anlassbezoge-
ne Nachuntersuchung nach sich ziehen 
(KRINKO(KRINKO(  2006, Kat. IV). Die mikrobiolo-
gische Überprüfung (eine Entnahmestel-
le pro Behandlungseinheit wurde von 
der KRINKO [32] als ausreichend angese-
hen) umfasst die Bestimmung der Kolo-
niezahl bei 36 Grad C sowie die niezahl bei 36 Grad C sowie die niezahl bei 36 Grad C Bestim-
mung von Legionellen durch ein Labor 
mit entsprechender Erfahrung. Die Ent-
nahme der zu untersuchenden Probe 
erfolgt nach Ablaufen des Wassers über 
einen Zeitraum von 20 Sekunden und 
sollte durch geschultes Personal durch-geschultes Personal durch-geschultes Personal
geführt werden (Kat. III)«.

_QUELLE: DGZMK-LEITLINIE


